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RS OGH 1976/1/20 12Os133/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1976

Norm

StGB §286

Rechtssatz

Eine (strafrechtlich relevante) P icht zur Verhinderung einer Strafe bedrohten Handlung besteht auch dann, wenn die

den Voraussetzungen des § 286 Abs 1 StGB entsprechende Haupttat dem die Ausführenden nur nach § 287 StGB

angelastet werden kann; das Tatverhalten verliert dadurch nicht den Charakter einer Vorsatztat im Sinne des § 286 Abs

1 StGB.
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